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BT B-Turniere 
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Der Vorstand (VS) des Regionalverbands Swiss Volley Region Zürich, nachfolgend RV genannt, er-
lässt das folgende Reglement: 

A. Generelle Informationen 

Dieses Reglement ist dem «Reglement der offiziellen Wettspiele im Beachvolleyball (Beachvolleyball 
Reglement BVR)» von Swiss Volley (nachfolgend «BVR SV») unterstellt und gilt für alle Beachvolley-
ball-Turniere in der Swiss Volley Region Zürich (nachfolgend «SVRZ»).  

Sofern das Beachvolleyreglement SVRZ (nachfolgend «BVR SVRZ») nichts anderes bestimmt, so 
gelten die Bestimmungen des BVR SV sinngemäss. 

B. Allgemeine Bestimmungen 

Kapitel I Turnierkategorien, Saisondauer und Planungsablauf 

In der SVRZ organisiert der regionale Volleyballverband über die Geschäftsstelle Beach folgende 
Beachvolleyballturniere und Meisterschaften: 

• B-Turniere («BT») in den Kategorien B1, B2 und B3 von Mai bis September, 

• Quickline Junior Beachtour-Turniere («QJBT») in den Kategorien U16, U18, U20 und U23 
von Mai bis 2 Wochen vor der offiziellen Schweizermeisterschaften gemäss BVR SV. 

Die Geschäftsstelle Beach informiert die Turnierorganisator:innen für die Planung der Saison wie folgt: 

Datum Planungsschritt 

Bis Ende September 
Information der bestehenden Turnierorganisator:innen über 
Planung QJBT der Folgesaison 

Ende Oktober 
Eingabe QJBT über Swiss Volley (nur 1 Turnier pro Katego-
rie pro Tag schweizweit) 

Bis Ende November 
Information der bestehenden Turnierorganisator:innen über 
Planung BT der Folgesaison 

Bis Ende Dezember 
1. Terminanträge BT der Turnierorganisator:innen (Erstel-

lung prov. Saisonplan) 
2. Terminkoordination QJBT Swiss Volley 

Bis Ende Januar Terminkoordination BT SVRZ (Anpassung prov. Saisonplan) 

Bis Ende Februar 
Terminkoordination mit allen Regionen von Swiss Volley (Er-
stellung definitiver Saisonplan) 

Ende März Eingabe BT über Swiss Volley 

Während April Ausschreibung BT über Swiss Volley 

Kapitel II Turnierorganisator:in 

Mit dem Gesuch ein offizielles BT oder QJBT durchführen zu können, erklärt sich die/der Turnierorga-
nisator:in mit dem BVR SVRZ einverstanden. 

Nur die GS Beach kann Gesuche bewilligen und gewährleistet damit, dass in der Region kein anderes 
Turnier der gleichen Kategorie durchgeführt wird. 

Gesuche, die nach dem 30. April der aktuellen Meisterschaft eingereicht werden, müssen mindestens 
3 Wochen vor geplantem Durchführungsdatum der GS Beach gemeldet werden. 
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Kapitel III Turniermodus 

Es gelten die Bestimmungen gemäss BVR SV Art. 21. 

Kapitel IV Vergabe von Wild Cards 

Der RV überträgt für die BT dem / der Turnierorganisator:in die Zuständigkeit für die Vergabe der Wild 
Cards. Ansonsten gelten die Bestimmungen gemäss BVR SV Art. 22. 

Kapitel V Vollzug An- und Abmeldeverfahren 

Die GS Beach überwacht für BT und QJBT die Einhaltung von Fristen, erhebt allfällige Entschädigun-
gen und spricht die entsprechenden Bussverfügungen aus. Es gelten die Bestimmungen gemäss BVR 
SV Art. 23 und 24. 

Kapitel VI Kleinste Anzahl teilnehmender Teams 

Bei kurzfristiger Absage eines Teams am Tag des Turniers, was zur Folge hat, dass nur noch vier 
Teams vor Ort sind, gibt es für den/die Turnierorganisator:in zwei Optionen: 

• Das Turnier wird dennoch durchgeführt, aber nicht gewertet (es werden keine Punkte an die 
Teams vergeben). Der/die Turnierorganisator:in kann die Turniergebühr aber trotzdem einfor-
dern, 

• das Turnier wird nicht durchgeführt und nicht gewertet. Der / die Turnierorganisator:in kann 
keine Turniergebühren einfordern. 

Ansonsten gelten die Bestimmungen gemäss BVR SV Art. 26. 

Kapitel VII Anforderungen Infrastruktur 

Für die Turniere gelten die folgenden Anforderungen und Wünsche: 

Was Anforderung 

Feldgrösse Offizielle Feldmasse und 1 Meter Rand (total: 10m x 18m). 

Sanität 

Informationen für Nothilfeversorgung müssen sichergestellt 
und kommuniziert sein. 

Sanitätskoffer erwünscht. 

Lokalität 

Unterstand vor Ort ist obligatorisch (Schutz vor Regen und 
Sonne) 

Aussendusche obligatorisch (Garderobe mit Duschen er-
wünscht) 

Festwirtschaft Getränke und Verpflegung erwünscht. 

C. Gebühren und Abrechnung 

Kapitel VIII Turnierteilnahme 

Die folgenden Gebühren für die Turnierteilnahme pro Team werden von den Turnierorganisator:innen 
erhoben: 

Kategorie Gebühr pro Team an Turnierorganisator:in 

BT (B1, B2, B3) 50 CHF 

QJBT (U23, U20, U18, U16, U14) 30 CHF 
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Kapitel IX Abrechnung 

Die folgenden Abgaben (Organisationspauschale) werden den Turnierorganisator:innen von der 
SVRZ oder Swiss Volley in Abzug gebracht: 

Kategorie Abzug pro Team 

BT (B1, B2, B3) 10 CHF an SVRZ 

QJBT (U23, U20, U18, U16, U14) 10 CHF an Swiss Volley 

Die Abrechnung für BT ist von jedem/jeder Turnierorganisator:in bis spätestens 1 Woche nach des-
sen/deren letzten Turnier der Saison bei der GS Beach per E-Mail einzureichen unter: beach@svrz.ch. 
Anschliessend wird jedem/jeder Turnierorganisator:in eine Rechnung per E-Mail gestellt. 

Für QJBT wird die Rechnung von SV direkt gestellt. 

Bei der Ausrichtung von Schweizermeisterschaften (BT/QJBT) oder Mastersturnieren (QJBT) kann 
der/die Turnierorganisator:in vorgängig bei der GS Beach eine Defizitdeckung beantragen. Die SVRZ 
prüft den Antrag und entscheidet im VS. 

D. Haftung 

Die SVRZ haftet nur für Schäden, die durch grobfahrlässiges Verhalten durch eines ihrer Organe oder 
die GS Beach verursacht wurden. 

E. Abschlussbestimmungen 

Kapitel I Verbindliche Version 

Die verbindliche Version dieses Reglements ist als PDF-Datei auf der Webseite des SVRZ ersichtlich. 

Kapitel II Inkrafttreten 

Das vorliegende Reglement wurde durch den VS des RV beschlossen und tritt per 28. Februar 2026 
in Kraft. 

mailto:beach@svrz.ch

